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Problemworte die deutsche Bezeichnung , das Kennwort , für das
fränkische Gericht der Hundertschaft vor uns haben . Eine Nach¬
prüfung auf Grund anderer Zeugnisse ist nicht möglich . Ein
deutscher Name dieses Gerichts wird uns nicht überliefert und
läßt sich auch nicht aus lateinischen Bezeichnungen erschließen .
Unsere Quellen reden schlechthin von mallum oder fügen den
Richter hinzu . Sie sagen „in mallo centenarii “ oder „comitis “

. Aber
ein A,usdruck , der als Übersetzung von anthmallum oder hand -
mallum oder irgend eines anderen unterscheidenden Kennworts
aufgefaßt werden könnte , gibt es m . W . nicht .

10 . Unsere Feststellung entscheidet auch die Frage nach der ur¬
sprünglichen Wortform durch die Ausschaltung der Andformen .
Es wäre nicht verständlich , wie das ordentliche Gericht der Fran¬
ken, das Gericht der Hundertschaft , den Gerichtsnamen das Kenn¬
wort „Antwortgericht “ oder „Entgericht “ hätte führen können .
Schon deshalb bleibt nur die Annahme von handmallum . Diese
Entscheidung wird in der Folge volle Bestätigung finden und auch
das Wort wird sich erklären . Deshalb sind die Stellen der Extra¬
vaganten den Hantgemalstellen einzureihen .

Vierter Abschnitt .
Die Worterklärung .

A . Die Entstehung des Begriffs Heimat .
§ 32 .

1 . Worterklärung ist eine Wortgeschichte , die verschiedene Zeit¬

räume umfassen kann , von denen der nächstliegende auch in der

Regel am deutlichsten erkennbar ist . Unsere Wortgeschichte gliedert
sich in zwei Perioden . Wir haben ein Wort , das in den sächsischen

und bayrischen Fundstellen Heimat bedeutet . Wir werden sehen ,
daß dieses Wort auch in diesen Gebieten früher eine Gerichts¬

bezeichnung gewesen ist , wie noch später in Franken und zwar die

Bezeichnung eines bestimmten uns auch sonst bekannten Gerichtes .

Damit erhebt sich die weitere Frage , wie die Bezeichnung dieses

Gerichtes , die vorliegende Wortzusammensetzung , entstanden ist .

Auch diese Frage läßt sich m . E . mit Sicherheit beantworten , wenn

auch erst nach Auseinandersetzung mit gewissen lautgesetzlichen
Bedenken .

2 . Für die Beantwortung der ersten Frage wird schon durch die

Analogie anderer Heimatsworte ein Weg gewiesen . Der Begriff
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